
1. Änderungssatzung 
 

zur Satzung der Ortsgemeinde Darscheid 
 

über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages A 
 

vom 19.01.1988 
 
 
Der Ortsgemeinderat Darscheid hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419) in der letztgültigen Fassung in Verbindung mit § 36 KAG 
vom 05.05.1986 (GVBl. S. 103) in der Sitzung vom 09.10.1990 folgende 1. Änderungssatzung 
beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Daun vom 19.10.1990 
n~ermit bekanntgemacht wird. 
 
 

§1 
 
§ 4 Abs. 1 Ziffer 1, 2 und 3 der Satzung erhält folgende neue Fassung: 
 
1. Für die Gruppe 1: 

a.) Der Mittelbetrag zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Betrag der im amtlichen 
Gästeführer des laufenden Jahres festgelegten oder sonst bekannten Inklusivpreise für 1 
Übernachtung pro Bett mit Frühstück multipliziert mit dem Faktor 1,2, mindestens jedoch der 
Betrag der Gruppe 2, vervielfältigt mit den in dem betreffenden Betrieb vorhandenen 
Gästebetten. 

b.) für Ferienwohnungen: 
Mittelpreis je Ferienwohnung pro Tag, multipliziert mit dem Faktor 2,0. 

c.) dem nach a) gefundenen Betrag ist für die im gleichen Betrieb vorhandene konzessionierte 
Fläche einer Schank- und Speisewirtschaft ein Zuschlag hinzuzufügen, der wie folgt bemessen 
wird: Von der konzessionierten Fläche wird ein Abzug von 1,50 qm je vorhandenem Gästebett 
(Gästeführer) vorgenommen. Von der verbleibenden Fläche werden erhoben: 
 
Für die ersten 20 qm   6,00 DM je qm, 
für die über 21 bis 50 qm   3,00 DM je qm, 
für die über 51 bis 100 qm   2,00 DM je qm, 
für die über 100 qm hinausgehende Fläche   0,50 DM je qm. 

2. Für die Gruppe 2: 

a.) Je Gästebett ein Betrag von 18,00 DM. 
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3. Für die Gruppe 3: 
Für die ersten 20 qm 
18,00 DM je qm konzessionierter Fläche, 
für die über 21 bis 50 qm 
9,00 DM je qm konzessionierter Fläche, 
für die über 51 bis 100 qm 
5,60 DM je qm konzessionierter Fläche, 
für die über 100 qm hinausgehende Fläche 
2,00 DM je qm konzessionierter Fläche. 

 
 

§2 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.1990 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Darscheid, den 22.10.1990 
 
Ortsgemeinde Darscheid 
 
 
 
 
(Michels) 
Ortbürgermeister 
 


